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Samstag, Nro. I20.

Sie zichen dann aber eine Folgerung, die ich im Allge
 Zur Nekonstruttion des Sisthums Basel. meinen ebenso richtig finde, wie ich deren Anwendung auf

Guschrin eines Alulathelllen. die gegenwartige romsche Kirche ala haltlos betrachte. Sle
Sie haben, Hr. Nedaktor, in Nr. 110 Ihreß Blattes zur sagen: ,Der Zeitpuntt zu handeln wird für den Staat dann

Behrandung der don Ihnen Aber die Frage der Vithuung. rtommen seim, wenn von der Theorie Einer Unfehltarkeit

delencutuon vertheidigten dinficht Eahe aufgeseüt, donu dem Behuse Gebrauch gemacht werden win wirklich staats
n Sie wit Rtecht aunchmen, daßg sie den Autkathouken gefährliche dehren, mit dem Uusthlbarkeitsstemvel persehen
isthig felen. Mir ist eh zwar gleichgültug, ob Sie in ger su proklamlren. Da wird der Siaut sagen diese dehre lasse
inerder ein harinaciget Keher selen wie uegt nur daren, asse ich nicht zu.“ Ich halte das fur ganz richtig. Wenn
n iner immerhin bedeutungövollen Frage nicht bedrutungß Sit aber weitex sagen: „Das Dogma von der personlichen
chwere Irrthümer 2) unwibersprochen passtren zu lassen. Anfehlbarkeit des Papstes besieht selt acht Jahren, ohne daß

Sie daen Die Unfehiberiein der Krche in Sachen dez derjelbe daon Gebrauch geuacht hat. so ist daß burchaus
glaubens und der Sitten hat schon fruher bestanden, nur jalsch. Nach xdmischer Lehre und Anschauung besteht die
var der Trager derselben vamals ein anderer. Sie fügen zapfiliche Unfehlbarkeitselt dem Anfang der christlichen Kirche,
i Die Unsehlbarteit ist, wenn in einer dand dertinigh, se soll von Itsud Christug geoffenbart sein.i) Und es sind
aidrlich gesthrüchet, als wenn sie auf kinlge huatert Kdrfe aher nach romischer Anschauung ale Papste unsehlbar ge
eniheilt in, benn diese daur hundert Adpfe duheriich zu ver. desen und ch sind alle dehraussprüche derselben in Sachen
ammeln und innerlich zu einigen, ist kein leichtes ODing. —A und der Siuuen, wenn an die gesammie Kirche
Dohhnen durch Kongitlen kommen dnr sehwer u Siande; gerichtet, unsehlbar. Man kauft sonst keine Kahe im Sacke,
der hapst ann von heute auf morgen in halben Duhenn ber durch die Proklamatlon der papfiuchen Unfehlbarkeit im

otiiren Die dapstche Suntiiee Jusannbituen isu aijg ge. Jahre 1870 ist die ganzt Masse jener Lehrausspruche, welche
inrlicher ais die dengliteKoltetiIasatbiintJnGeundeedonPopstenandiegesarimteKircheerlassenwurden,

iber hat der Staat belden gegenuber die gleiche Siellung und unfehlbare Wahrheit, unwandelbares Sintengebot geworden.
lusgebe. Wird eine neue dehre verkündet, durch welche der Und da fragt sich: Hat je ein Papst der Gesammtheit

clet in seinen Tylsteng/VebingungenbebrohtoberindiederGlaubigenfiaatsgefährllche Lehten vorgetragen? Wenn
ciner Hermichaft nlermorfenen Domane eingegriffen wird, das der Fall isi, muh ber Staat auch nach Ihrer Ansicht
d hat er die Pflicht, die Verkundung dieser Lehre, noch mehr Jeten deren Durchfuhrung mit allen ihm zu Gebote stehen

cber die prakusche Äudfuhrung derselben, mit ailen ihm zu den Mitieln einschreiten.

Kebote stehenden Mitteln zu verhindern und gegen alle Kle Solche staausgefährlicht Ausspruche bezuglich der Sitten
iter, vom Bischef bis zum letzten Kaplan, weiche die Lehre ristiren nun aber. Vorab lehrie Papst Bonlfaz VIll., es

omulgiren, mit der konsequentesten Energie vorzugehen.“ ei nothwendig, daß die siaatliche Gewalt der klrchlichen

Der lehie Sat wird nicht unbestritten hingehen, weil unterworfen werde (Bulle Unam aunctam), sodaun lehrte
tedenfalls viele dem Staate das Recht bestreiten, die Ver. Pius IX im Syllabus Saß 67: Hie bürgeriichen Gesedt
ndung einet auch noch so siaatsfelndlichzn Lehrt zu hem dllen und dürfen von der gottichen Offenbarung und der
aen. Ih mochte dem Siaaie dieses Recht nicht bestreiten, ottlichen Offenbarung und der Autoritat der Kirche nicht

MNeln jedensalls ist dessen Augübung mohlichst zu beschrän-· ibwelchen; Satz 80: Die Immunität der Kirche und der

cw. Denn allerbings gehört die Unterwarfigkelt unter die ürchllchen Personen hat nicht ihren Ursprung im Zlvilrechte;
-brigteit zu den Grundiagen der offentlichen Sittlichtei und Sahz 24: die Kirche hat die Macht, außern Zwang angu
ewiß hat der Staat das Recht, die Verbteltung unsittlicher venden; sie hat auch eine direkte und indirekte zeltliche Ge

ehten zu hindern. Allein man darf nicht verkennen, daß valt; S. 28: die römischen Papste und die allgemeinen Kon-
er Mißbrauch der Siaatsgewalt in eigener Sache sehr nahe llien haben die Grenzen ihrer Gewalt nicht überschritten,
iegt. Dagegen wird Nlemand dem Staate die Pflicht ab- eine Rechte der Fursien an sich gerissen und in Feslsevung
prechen, die prakuische Durchfuhrung einer seine Existenz be· der Glaubend und Sittenlehren nicht geirrt.— Gewiß sind

rehen den oder in srine Hoheitsrechte eingreisenden dehre mit diese Aussprucht klar. Und noch deuflicher wird einem dad,
len Mutein zu hemmen. Solche Mitiel sind vorab; die bas Rom mit dem Unfchlbarkeitöslempel versehen hat, wenn

drndung von Vereinen und Genossenschaften auf eine solche man die Geschichte befragt, was die Papsie gethan haben.
thte hin, der Erwerb von Eigenthum durch solche Vereinc, Die Antwort lautet dahin; sie haben Königt nid Fursien

*Waßregtlung widerspenstiger Vereinsgenossen durch die abgeseht, über Leben und Eigenthum Anderdglaubiger ver
m Ihh bin also prinzipiell mit Jhnen einversianden. ügt, die Unterthanen vom Eid der Treue ensbunden, Staats

zu —AR Nothwendigkelt, daß der esehe und Verfassungen als ungültig auftzehoben, ganze
dn dann schon elnschreite, wenn nur die Theorievon Daolter rechtlos ertlart und der Sklaverel preisgegeben. Nach
d nsechlbarkeit, sei eñ de Kongzild oder des Papsiet, zum em Syllabus haben bel all' dem die Päpste die Grenzen

— erheben wird, dermohen wir nicht einzusehen. hrer Gewalt nicht Aberschriuen. Die Papste bestben aiso die
—— * solches reln theoretisches Dogma braucht sich der Bewalt zu all' diesen Schritten.) Das ist nun der rdmisch:
* zu wehren.“ Ich halte auch diesen Saß für atholische Glaube und mit Mecht hat sich noch Jüngst das

ar und zwar deswegen, well ich die von Ihnen Waterland“ über gewisse deutsche Jeitungsredaktoren lustig

— ie Behaupsung, daß jede Unsehlbarkeit der Firche emacht, welche Leo Xlil. als einen Freistunigen feierten,
J ch.und die des Papsied nur gefährücher sei, als die dom Frieben gwischen Jiallen und dem Papftihum trdum

denn für unrichigansthe. Ole Protlamanion einer en; das ‚Vaterland“ redele hohnisch von den geistreichen
— n Instauz in Sachen des Glaubend und dypothesen deutscher Blätter, als habe der Papst in seiner
ie — st Iwar geeignet, der Denksaulheit Vorschub zu Enchküita die weinlche Gewalt nut honoriu euuss betont.

I ennnn surchnichi sucaiahesihrich üärde ane solde Gir. nob)
* d gelauterie Anschauungen von Gott vortragen Nein, die papftlichen Audspruche über das Verhaltnis
d g einer kulturfreundlichen, acht christllchen don Staat und Kirche sind nicht nur houoris eausu er
ar —S so wurde sie zweiseldohne dein Siaaie und — 9

e wesentlichften Olensie lelsten. Die Un Dlt behre von der perlonlichen Unsehlbarleit des Papsies hat
nthllartein his seithe isn aieduen alerdings rctwirkende Frast, d. h. alle Papste siud unsehlbar gewesen.
 t durch das — n leeres, unbeschrlebenes Buch. Aber eis demuhler, auerfaunttt Giaubendsalz besieht diele Lehrt ers seit
tewinnt sie —* an e unfthlhare Insianz protlamirt, at Zahren; ersi seit 1870 ist der Vapst der de wu shite Trher der gIn.
4 —ELX aullblluiat. D Red.

.NAmumer vom Giand ij Alle dlese Dinge haben wir in unstru „harmlosen Glossen zur
—V——— — * mdpunlit des Hrn. Korrespondenten aut, Zadpftichen Enchttita“ üerührt. Dem Sylabus wird der Charatier tiuts

 . Demit in unsee — X D. mid. Fathedralautsuruchts selbst don den Uliramontanen besttinen und was
n Insan nicht ecieth v er Cesahrlichteit jeder unfehle die Bulle Unam aanetam betrifst, so wird sich schwerlich rin Vapft je
— —*8 din Konnll daun, durch dle herrsichende ermessen, leue monsirussen Ansprüche wieder aufsufrischen. Selbsi der
als dit wap dur he ren abmsogut anf didwehe geraihen. unsthibare“ päpssülcht Stuhl vermat sich dim Ubermächnigen Cinflusst
—XX dlesein. esahr, daß diet deschedt, bei jemm eben iner durchaus veranderten Zeltauschauuug vicht zu entzichen, — ehnt

b D. Ned. chlagendt Allustratlon des Uusehlbarktliedogma's. D. Red.
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lassen, sie sind für die romischen Katholiken unfehlbare, im
Gewissen verbindlicht Lehrsate. Und da diese Lehren offenbar
als staatsgefahrlich erscheinen, so muß der Staat deren
praktische Audführung mit allen ihm zu Gebote siehenden
Nitteln verhindern“, um mich Ihrer eigenen Wortezu be
dienen. Und wenn das so ist, dann steht allerdings das Un

sehlbarkeltsdogma einer Rekonstruktion deß Bisthums Basel
ehr im Wege, da durch eine solche Rekonstruktion die Kan

rone zur praltischen Ausführung staatsgeführlicher Lehren
Dorschub leisten würden, was Sie denselben nicht zumuthen.
Die Regierungen der Biethumskantone werden Garantien
Aerlangen, daß alle die genannten Ansprüche von der die

Ztaaten uberragenden Souveranetat der Kirche, vom Rechte
des Papstes, die Staatsreglerung zu tadeln resp. zu strafen,
on der Gewalt des Papsies uber Anderobenkende, von der

oirelten weltlichen Macht des Papstes resp. der Kirche
örmlich aufgegeben werden. Rom kann das nicht, ohne
oie papstliche Unfehlbarkelt zu zerstören. Und so müsfen die
Reglerungen nach Ihrer eigenen Ansicht die Ausführung
dieser Lehren mit allen Mitteln, die ihnen zu Gebote siehen,
xerhindern, sie duürsen sowit nicht zu einer Rekonstrukiion
des Blsthums Basel mitwirlen.

Sie sehen, Hr. Redaktor, auß den von Ihnen selbst auf
xslellien Satzen ergeben sich an der Hand fesistehender Thai
sachen ganz andere Folgerungen. Die Ereignisse konnen aller

dings trobdem eine Richtung einschlagen, weiche weder Ihrer
noch meiner Ansicht Necht gibt. Man kann einen Waffen
Aullstand schlleßen; aber Frleden gibt es nicht.t)

Man kann es bedauern, daß der große Fond naiver

Religidsitat, welcher in der romischen Kirche vorhanden ist,
ach im Kriege mit der Staatsgewalt befindet. Ich bebaure
zas wirklich; denn ohne schwere Schabigung für Sittlich
lelt und Kultur geht eß in solchen Kaämpfen nicht ab. Wer

nochte nicht wunschen, daß alle die sittliche Kraft, die in
olcher Religidsität liegt, dem Staate und der Menschheit

freudig diene7? Allein verschließen wir ob dem, was sein
ollie, nicht die Augen für das, was ist. Es eristirt ein
scampf um die Souveranetat zwischen dem Staate und der

comischen Kirche. Die Proklariation der papftlichen Unfehl
zarkeit min ihrem Inhalt, den man nicht vergessen darf,
var eine Kriegserklarung an den Staat. Die Kirche wollle

den Krieg, sie hat ihn. Umsonst haben die Bischdfe der Oppo
ition in einer Eingabe vom 10. April 1870 ihre warnenbe

Stimme erhoben, umsonst verlangten sie, daß das Konzil
uerst das Verhaltniß von Staat und Kirche didkutire, che

nan uber die papstliche Unfehlbarkeit absüimme, umsonst
agten sie, daß ein gegenthetliges Vorgehen die Vaäter ver
elte.“ Sie wollten die Kahe nicht im Sacke kaufen, allein

Rom wollte dessen Inhalt nicht untersuchen lassen und drang
durch. Nom wollte den Krieg, denn Pius IX. hatte Anno
1864 mit Unfehlbarkeit (7) eutschieden, der Papsi konne und
zurfe sich mit dem Fortschrine, dem Liberalißmus und der

nodernen Zivilisation nicht versohnen. Dir romischen Katho
iten tragen jetzt die Folgen jener Kriegserklärung, man

gennt einen Thell derselben Kulturkampf.
Es wird dem Staate vorgeworfen, er verlehe den romi

chen Kathollken gegenuber die Gewissendfreiheit. Dieser Vor
vurf wird nicht jeder Begründung entbehren. Gewiß der
Staat thut Vicleß, was die rdmischen Gewissen verlehen
muß. Füur den römischen Kathollken ist eben gar unendilch
Vleled Gewissendsache, was der Staat, ohne sich selbst prelb
ugeben, nicht anerkennen kann. Der Schulzwang, die aus

chlleslich stantllche Ordnung des Schulwesens, die allgemeine
Wehrpflicht und Steuerpflicht auch der Gristlichen, die all
gemeine Anwendung der siaatlichen Strafgewalt auch auf
—AXL
helt selbst und ihre Unwendung auf die Ehe und das Ve
rbigungswesen sind ebenso viele Verlehungen der Gewissen
zufrichtiger romischer Kathollken. Man sieht, auch im Kanton
Luzern werden dle romischen Gewissen vlelfach verleht, und

n nie dazu hergeben wird, jent Lehtren an adrück 
R b ee  Michts hindert aber die Kuric,

sie sulschweigend aufgugeben, d. b. durch nonuaus ju verleugnen. gIm
hegentheiligen sfalle wvird der Staat schon die Wittel sinden, die Ueber

jrise som's zui paralysiren. Im Uebrigen giu die ——3
Ned.

den 25. Mai 1878.


